
 

Niederschrift über die Sitzung Nr. 04/2024 
des Gemeinderates Anlage zu TOP 4 
 
 

am: Donnerstag, 04.04.2024, um 19.30 Uhr  
im Sitzungssaal des Gemeindehauses Obertaufkirchen, Kirchstraße 2 
 
Die 14 Mitglieder waren ordnungsgemäß geladen. 
 
Anwesend waren: 1. Bürgermeister Ehgartner (Vorsitzender) 
Schriftführer: Thomas Greger, Kämmerer 
 
Gemeinderäte: Folger Renate, Hartinger Peter,  
  Hirschstetter Fabian, Huber Robert,  
  Jungwirth Erich, Kirschner Johann,  
  Lentner Andreas, Marketsmüller Christof,  
  Sedlmaier Michael, Stettner Johann,  
  Stimmer Ulrich (ab TOP 4),  
  Thalmeier Georg (ab TOP 3b),  
  Voderholzer Michael, Wimmer Michael 
 
Nichtanwesend waren: . / . 
 

 
 

A. Öffentliche Sitzung 
 
 
1. Genehmigung der Tagesordnung 
 

Beschluss: 
 
Mit der Tagesordnung besteht Einverständnis. 
 
AE: 13:0 
 
 

2. Genehmigung der Sitzungsniederschrift vom 13.03.2024 (öffentl. Teil) 
 

Beschluss: 
 
Die Sitzungsniederschrift wird wie vorgelegt genehmigt.  
 
AE: 13:0 
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3. Vollzug des BauGB 
 

a) Bauantrag der Berliner Luft Holding GmbH zur Errichtung von Containerüberdach-
ungen als Materiallager auf dem Grundstück Fl.Nr. 3016/1, Gemarkung Obertaufkir-
chen (Steinkirchen 15) 

 
   Beschluss:  

   
Der Gemeinderat erteilt zu dem Bauantrag sein Einvernehmen.  

 
 AE: 13:0 
 
 
b) Bauantrag des Herrn Christian Simon und der Frau Jadwiga Piskorz-Simon, Pfarrer-

Egerer-Straße 24, 84419 Obertaufkirchen, zum Neubau eines Wohnhauses in 
Holzbauweise mit Einliegerwohnung auf dem Grundstück Fl.Nr. 1033/22, Gemarkung 
Obertaufkirchen (Pfarrer Egerer-Straße 24) 
 
Beschluss: 
 
Der Gemeinderat erteilt zu dem Bauantrag für das Wohnhaus und den hierzu beantragten 
Befreiungen von den Festsetzungen Ziff. 29.05 und 1.5 des Bebauungsplanes sein Einver-
nehmen. 
 
Hinsichtlich der mit dem Bauantrag ebenfalls beantragten Garage wird das gemeindliche 
Einvernehmen zu dem Bauvorhaben und zu etwaigen Befreiungen bzw. Abweichungen ver-
weigert. 
 
AE: 14:0 

 
 
4. Feststellung der Jahresrechnung 2023 gemäß Art. 102 Abs. 3 GO 
 
  Beschluss: 

 
Die Jahresrechnung 2023 wird mit einem ergebniswirksamen Soll in Einnahmen und Ausgaben 
 
beim Verwaltungshaushalt in Höhe von    5.261.326,09 EUR und 
beim Vermögenshaushalt in Höhe von    5.373.410,54 EUR 
      __________________  
 
                                                Gesamt 10.634.736,63 EUR                festgestellt. 
         =========================== 
 
Die in der Jahresrechnung aufgestellten überplanmäßigen Ausgaben werden durch den Ge-
meinderat genehmigt. Die Zusammenstellung der Jahresrechnung einschließlich der Aufstel-
lung der überplanmäßigen Ausgaben ist in der Anlage beigefügt und ist Bestandteil dieses Be-
schlusses.  
Der Gemeinderat beschließt die Entlastung der Jahresrechnung 2023. 

 
AE: 15:0 

 
 

5. Informationen und Bekanntgaben 
 
       . / . 
 

B. Nichtöffentliche Sitzung  
 


